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Sehr geehrte Damen und Herren, 

der von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegte o. g. Beschluss vom 21. März 2024 

über eine Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie wird nicht beanstandet. 

Es wird auf Folgendes hingewiesen:  

Im Rahmen der Prüfung des o.g. Beschlusses ist hinsichtlich der beruflichen 

Indikation für die Schutzimpfungen Masern, Mumps, Röten und Varizellen ein 

Unterschied in der Definition des Begriffes „medizinische Einrichtungen“ 

zwischen den Empfehlungen der STIKO und der Aufzählung am Ende der 

Anlage 1 der SI-RL des G-BA aufgefallen. Die STIKO verweist in ihren 

Empfehlungen zur beruflichen Indikation für die Schutzimpfungen Masern, 

Mumps, Röten und Varizellen jeweils auf medizinische Einrichtungen gemäß 

§ 23 Absatz 3 Satz 1 IfSG. Der G-BA verweist indes nicht auf diesen jeweils 

aktuellen Gesetzeswortlaut, sondern zählt die Einrichtungen am Ende der 

Anlage 1 zur SI-RL ausdrücklich auf. Dabei unterscheidet sich diese Aufzählung 

vom Wortlaut des § 23 Absatz 3 Satz 1 IfSG, der zuletzt mit dem Gesetz zur 

Stärkung des Schutzes der Bevölkerung und insbesondere vulnerabler 

Personengruppen vor COVID-19 vom 16. September 2022 (BGBl. I S. 1454) 
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angepasst wurde. Der G-BA wird daher um Prüfung einer Anpassung der SI-RL 

bei nächster Gelegenheit gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Dr. Josephine Tautz 


